
Freistellungserklärung und Vollmacht für eine GmbH
in Gründung und nach Eintragung1

Nr.

IBAN

Die Gründungsgesellschafter (Name und Anschrift)

Nr. 1
haben eine GmbH gegründet.

Vertrag vom Urkunden-Nr. des Notars

Firma der GmbH, Sitz, Anschrift

Die GmbH ist noch nicht im Handelsregister eingetragen. Die Anmeldung zur Eintragung der GmbH in das Handelsregister å ist å wird
eingereicht beim

Amtsgericht

Von der Eintragung in das Handelsregister wird die GmbH der Bank unverzüglich Mitteilung machen und ihr einen Handelsregisterauszug zukommen 
lassen. Die Geschäftsverbindung mit der GmbH wird fortgesetzt.
Für die Gründungsgesellschaft soll ein Konto eröffnet werden, lautend auf:

Firma

in Gründung

1 Freistellungserklärung: Die Gründungsgesellschafter stellen die
Bank

Volksbank Kassel Göttingen eG, Rudolf-Schwander-Str. 1, 34117 Kassel
von allen Ansprüchen, die gegen die Bank geltend gemacht werden, frei, weil diese Verfügungen über Beträge zugelassen hat, die für die GmbH be-
stimmt waren. Dies gilt auch für die Zeit nach der Eintragung der GmbH in das Handelsregister.
2 Vollmacht: Geschäftsführer ist/sind (Name und Anschrift)

Nr. Unterschrift des Geschäftsführers
#%S0000161%#_0_#

Die Geschäftsführer sind å gemeinschaftlich  å jeder einzeln bevollmächtigt, die GmbH in Gründung zu vertreten, dieses Konto zu eröffnen und 
hierüber – auch über die darauf eingezahlten Stammeinlagen – zu verfügen. Die Vollmacht darf nicht weiterübertragen werden.
3 Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung
3.1 Geltung deutschen Rechts
Für dieses Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht.
3.2 Gerichtsstand für inländische Sicherungsgeber
Ist der Sicherungsgeber ein Kaufmann und ist diese Sicherheitenvereinbarung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 
diesen Sicherungsgeber an dem für den Sitz der Bank zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Sicherungsgebern 
nur an dem für den Sitz der Bank zuständigen Gericht verklagt werden.
3.3 Gerichtsstand für ausländische Sicherungsgeber
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Sicherungsgeber, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Ort, Datum Unterschrift des Gründungsgesellschafters
#%S0000100%#_1_#

Legitimationsprüfung für: 
Die Unterschrift

å wurde vor mir von dem Unterzeichner geleistet. å wurde von mir geprüft.
Der Gründungsgesellschafter zu Nr. hat sich ausgewiesen durch (Urkunde)

å ist bereits legitimiert. å Personalausweis å Reisepass å 
Nr. ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

Staatsangehörigkeit Geburtsort
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Ort, Datum Mitarbeiter der Bank
#%S0000155%#

1 Nur verwenden bei einer noch nicht in das Handelsregister eingetragenen GmbH.
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Freistellungserklärung und Vollmacht für eine GmbH
in Gründung und nach Eintragung1

Nr.

IBAN

Die Gründungsgesellschafter (Name und Anschrift)

Nr. 1
haben eine GmbH gegründet.

Vertrag vom Urkunden-Nr. des Notars

Firma der GmbH, Sitz, Anschrift

Die GmbH ist noch nicht im Handelsregister eingetragen. Die Anmeldung zur Eintragung der GmbH in das Handelsregister å ist å wird
eingereicht beim

Amtsgericht

Von der Eintragung in das Handelsregister wird die GmbH der Bank unverzüglich Mitteilung machen und ihr einen Handelsregisterauszug zukommen 
lassen. Die Geschäftsverbindung mit der GmbH wird fortgesetzt.
Für die Gründungsgesellschaft soll ein Konto eröffnet werden, lautend auf:

Firma

in Gründung

1 Freistellungserklärung: Die Gründungsgesellschafter stellen die
Bank

Volksbank Kassel Göttingen eG, Rudolf-Schwander-Str. 1, 34117 Kassel
von allen Ansprüchen, die gegen die Bank geltend gemacht werden, frei, weil diese Verfügungen über Beträge zugelassen hat, die für die GmbH be-
stimmt waren. Dies gilt auch für die Zeit nach der Eintragung der GmbH in das Handelsregister.
2 Vollmacht: Geschäftsführer ist/sind (Name und Anschrift)

Nr. Unterschrift des Geschäftsführers
#%S0000161%#_0_#

Die Geschäftsführer sind å gemeinschaftlich  å jeder einzeln bevollmächtigt, die GmbH in Gründung zu vertreten, dieses Konto zu eröffnen und 
hierüber – auch über die darauf eingezahlten Stammeinlagen – zu verfügen. Die Vollmacht darf nicht weiterübertragen werden.
3 Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung
3.1 Geltung deutschen Rechts
Für dieses Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht.
3.2 Gerichtsstand für inländische Sicherungsgeber
Ist der Sicherungsgeber ein Kaufmann und ist diese Sicherheitenvereinbarung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 
diesen Sicherungsgeber an dem für den Sitz der Bank zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Sicherungsgebern 
nur an dem für den Sitz der Bank zuständigen Gericht verklagt werden.
3.3 Gerichtsstand für ausländische Sicherungsgeber
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Sicherungsgeber, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Ort, Datum Unterschrift des Gründungsgesellschafters
#%S0000100%#_1_#

1 Nur verwenden bei einer noch nicht in das Handelsregister eingetragenen GmbH.
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